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Gegenstand:  
 

 
Berufung eines Kultursachverständigen in den Beirat des Kulturraumes Leipziger Raum 
 

 
Beratungsfolge: 
 

Nr. Gremium Beratungstermin  Beratungsergebnis 

1 Konvent 16.06.2026   

 
Beschlussentwurf 
 
Der Konvent des Kulturraumes Leipziger Raum beruft 
 
Herrn André Rahmlow – Sachverständiger Sparte Musik 
 
als Mitglied des Kulturbeirates des Kulturraumes Leipziger Raum. 
 
Die Berufung tritt zum 16.06.2026 für die Dauer der laufenden kommunalen Wahlperiode der 
Kreistage der Mitglieder (bis 30.06.2029) in Kraft. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
 

• § 4 Abs. 7 Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), zuletzt durch Artikel 27 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert. 

 

• § 5 Abs. 2 Pkt. 2. Satzung des Kulturraumes Leipziger Raum in der Fassung vom 
12.11.2024. 

 
Darlegung des Sachverhalts / Begründung 
 
Der Kulturkonvent beschließt insbesondere über die Berufung der Mitglieder des Beirats des 
Kulturraums Leipziger Raum. Mit dem Ausscheiden von Herrn Kirchenmusikdirektor Jens Staude 
- aufgrund persönlicher Umstände - ist die Stelle eines Sachverständigen im Bereich Musik aus 
dem Landkreis Leipzig neu zu besetzen. 
 


